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RS Vwgh 1989/9/19 89/04/0058
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1989

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §360 Abs2 idF 1988/399;

Rechtssatz

Die Erfüllung des Tatbestandsmerkmales der "unzumutbaren Belästigung" im Sinne des § 360 Abs 2 GewO idF BGBl

1988/399 setzt eine zu quali<zierende "konkrete" Belästigung voraus, eine abstrakte Belästigungsmöglichkeit reicht

nicht aus. Des weiteren muss die Belästigung für die Nachbarn im Sinne des § 75 Abs 2 GewO gegeben sein.
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